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„Wir erwarten spürbar steigende 
Einkommen und nicht nur die im 
Haushalt eingeplanten Almosen in 
Höhe von 1,5 Prozent.“

Der Graben zwischen den Einkom-
men im öffentlichen Dienst und der 
privaten Wirtschaft wird immer brei-
ter. Dass das kein Motivationsfeuer-
werk auslöst, dürfte jedem klar sein. 
Zudem wird für junge, gut ausgebil-
dete Menschen ein Beschäftigungs-
verhältnis im öffentlichen Dienst im-
mer unattraktiver. 

Deshalb fordern wir 5,5 Prozent, 
aber mindestens 175 Euro sowie 
eine verbindliche Verlängerung der 
Übernahmeregelung für die Auszu-
bildenden.

Wer sich ernsthaft Gedanken über 
die Attraktivität des öffentlichen 
Dienstes macht und dann nur 1,5 Pro-
zent im Haushalt für die Lohnsteige-
rung einplant, zeigt deutlich, wie 
ernst ihm das Thema „Attraktivität“ 
ist.

Mitte Februar beginnen die Tarif-
verhandlungen. Ob es zu Warnstreiks 
oder gar Streiks kommen wird, hängt 
einzig und allein von den Arbeitge-
bern ab. 

Wenn es dann soweit ist, muss aber 
auch jedem von uns klar sein, dass 
dies eigentlich Pflichtveranstaltungen 
für uns alle sind.

Wenn ich alle sage, dann meine ich 
alle. Egal ob Beamte, Pensionäre  
oder Tarifbeschäftigte!

Tarifbeschäftigte versteht sich von 
selbst, denn es geht zuerst um deren 
Entgelt. Die Tarifbeschäftigten in der 
Polizei des Landes Baden-Württem-
berg haben einen Personalabbau hin-
ter sich, dessen Ergebnis sich in 
permanent auftürmenden Aufgaben-
bergen, verbunden mit einer massi-
ven Arbeitsverdichtung, auszeichnet. 

Die Tarifverhandlungen stehen vor der Tür
Von Rüdiger Seidenspinner, GdP-Landesvorsitzender

Und jetzt tragen sie noch die rote La-
terne in der Einkommensentwick-
lung. Das ist dem Schlechten zu viel.

Aber auch die Beamten sind betrof-
fen, denn die jetzige Landesregie-
rung hat zum ersten Mal gesetzlich 
geregelt, dass das Tarifergebnis auf 
die Beamtenschaft übertragen wird. 
Allerdings wieder einmal zeitlich 
nach Besoldungsgruppen gestaffelt, 
sodass die Kluft weiter anwächst und 
das Land wieder auf dem Rücken der 
Beamten spart. Gespart wird aller-
dings nur bei den Beschäftigten und 
nicht bei den Abgeordneten, denn die 
haben ein Gesetz für sich verabschie-
det, welches den Tarifabschluss im 
öffentlichen Dienst berücksichtigt, 
aber auch die der „freien Wirtschaft“ 
und die Preissteigerungsrate. Von ei-
ner zeitlich gestaffelten Verschiebung 
der Erhöhung bis zu einem Jahr steht 
da nichts im Gesetz.

Unseren Vorschlag, eine solche ge-
setzliche Regelung auch für die Be-
amtenschaft einzuführen, haben alle 
Parteien mit Erklärungen in epischer 

Breite abgelehnt. Da fällt es einem 
schon schwer, ruhig zu bleiben, wenn 
Regierungsmitglieder von den Privi-
legien der Beamten reden. 

Unsere Pensionäre sind ebenfalls 
gefordert, denn es geht auch um de-
ren Pensionen. Aber nicht nur darum, 
sondern auch um das immer wieder 
auf der Agenda stehende Abkoppeln 
bzw. Abhängen der Pensionen von 
den Gehaltserhöhungen.

Es geht also um eine ganze Menge, 
wenn die Verhandlungspartner in 
Potsdam zusammentreffen. Wir, 
Christina Falk und meine Person, 
werden als Mitglieder der Großen Ta-
rifkommission der Gewerkschaft der 
Polizei unseren Beitrag zu einem gu-
ten Ergebnis leisten und im Interesse 
unserer Mitglieder agieren und uns 
einbringen.

Euer Rüdiger Seidenspinner 

Rüdiger Seidenspinner ist Vorsit-
zender der Gewerkschaft der Polizei, 
Landesbezirk Baden-Württemberg, 
er ist Schriftführer im geschäftsfüh-
renden GdP-Bundesvorstand und 
Mitglied in der Großen Tarifkommis-
sion der GdP,  Beamtenbeisitzer im 
Disziplinarsenat beim Verwaltungs-
gerichtshof Mannheim, Mitglied im 
örtlichen Personalrat des PP Karlsru-
he und Vorstandsmitglied im Haupt-
personalrat Polizei im Innenministeri-
um Baden-Württemberg. 

zUR pERSON

Gut,
dass es

sie gibt.
Gewerkschaft der Polizei
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Der Redaktionsschluss für die 
April-Ausgabe 2015 des Landesjour-
nals Baden-Württemberg ist am Frei-
tag, dem 6. März 2015, für die Mai-
Ausgabe ist er am Donnerstag, dem 
2. April 2015.  

Nicht rechtzeitig zum Redaktions-
schluss eingesandte Artikel können 
von uns leider nicht mehr berück-
sichtigt werden. Zur einfacheren Be-
arbeitung bitten wir um Übersen-
dung von unformatierten Texten 
ohne Fotos, diese bitte separat zusen-
den.  Wolfgang Kircher

Verhandlungen über Beamtenbe-
soldung in Baden-Württemberg und 
werden die Beamten – ohne sachlichen 
Grund – wieder schlechtergestellt?

Die Lokführer haben ein sehr proba-
tes Mittel zur Durchsetzung ihrer tarifli-
chen Mittel – sie streiken. Dann steht 
Deutschland weitgehend still und der 
Arbeitgeber hat ein ernsthaftes Prob-
lem. Ein Problem, das er sich im Übri-
gen selbst zuschreiben kann, denn er 
hat die Bahn privatisiert und die Lok-
führer sind keine Beamten mehr. Folge: 
Sie können streiken und tun das auch.

Der öffentliche Dienst ist da weniger 
stark. Die Bereiche, die bestreikt wer-
den können, sind nicht mehr so ein-
flussreich, wie sie es einmal waren. Als 
die Müllabfuhr noch dem öffentlichen 
Dienst zugehörig war, konnte die An-
gelegenheit dem Arbeitgeber so „stin-
ken“ wie jetzt der Streik der Lokführer 
– nur aus einem anderen Grund.

Unsere Ausgangslage ist eine un-
gleich schlechtere. Wir haben diese 
Macht nicht, sondern der Dienstherr 
bzw. der Landesgesetzgeber und der 
verhält sich dabei nicht fair.

Er nutzt seine Macht weidlich aus.
Wir erinnern uns an die letzten Tarif-

verhandlungen und an die Ergebnisse 
für die Arbeitnehmer im Vertragsbe-
reich des TV-L. Diese wurden zwar in-
haltsgleich auf die Beamten übertra-
gen, jedoch zeitlich versetzt!

Wir müssen uns unabhängig davon 
in den anstehenden Tarifverhandlun-
gen gut wappnen und unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in der tariflichen 
Auseinandersetzung unterstützen. 

Denn unsere „Gehaltserhöhung“ 
lehntsich an die tariflichen Erhöhungen 
an. Wie die Landesregierung mit der 
anstehenden Besoldungserhöhung für 
die Beamten umgeht, ist nach den Wor-
ten von Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann (Grüne) noch unklar: 
„Wir haben noch gar nichts beschlos-
sen. Alles ist offen“. Es komme in erster 
Linie auf das Ergebnis der Tarifver-
handlungen für die Landesangestellten 
an.  Nach meiner persönlichen Über-
zeugung ist das Ergebnis der Tarifver-
handlung, für den Ministerpräsidenten 
und die Landesregierung, nicht maß-
geblich dafür, ob sie bei den Beamten-

BESOLDUNg

„ich möchte auch gerne 
Lokomotivführer sein“

Ein Kommentar von Sabrina Lauth-Sämann

alimentationen sparen wollen. Eine 
zeitliche Verschiebung der Übernahme 
der Tarifergebnisse – auch für die 
nächste Tarifrunde – hatten sie schon in 
2013 in Aussicht gestellt.

Es ist aus meiner Sicht nicht verfas-
sungskonform, wenn die Gehälter, ana-
log zu den Tarifabschlüssen im öffent-
lichen Dienst, der unterschiedlichen 
Laufbahngruppen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erhöht werden. Es besteht 
kein Sachgrund dafür.

Wenn es um Gerechtigkeit und Aus-
gewogenheit der „Gehaltserhöhun-
gen“ geht, sollten wir uns einfach an 
die gesetzlichen Regelungen für die 
Abgeordneten anlehnen. Im Abgeord-
netengesetz wird geregelt: 

§ 5 Abs. 3 (3) – Die Entschädigungen 
nach den Abs. 1 und 2 werden jeweils 
zum 1. Juli eines jeden Jahres an die Ein-
kommensentwicklung angepasst, die je-
weils vom Juli des abgelaufenen Jahres 
gegenüber dem Juli des vorangegange-
nen Jahres eingetreten ist. Maßstab für 
die Anpassung ist die Veränderung einer 
gewogenen Maßzahl der Einkommens-
entwicklung in Baden-Württemberg, die 
sich zusammensetzt aus

1. dem Index der durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste der vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer in der Wirt-
schaft mit einem Anteil von 88,9 vom 
Hundert,

2. des Bruttomonatsentgeltes eines 
Beschäftigten der Entgeltgruppe 12 des 
Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst der Länder in der Stufe 5 mit ei-
nem Anteil von 4,9 vom Hundert,

3. den Bruttomonatsbezügen eines 
verheirateten Beamten (ohne Kinder) 
der Besoldungsgruppe A 12 in der 
höchsten Stufe mit einem Anteil von 6,2 
vom Hundert.

Die prozentuale Veränderung der 
nach Satz 2 ermittelten Maßzahl der 
Einkommensentwicklung teilt das Sta-
tistische Landesamt bis 1. April eines 
Jahres dem Präsidenten mit. Dieser ver-
öffentlicht den neuen Betrag der Ent-
schädigung im Gesetzblatt.

Warum regelt man die Erhöhung der 
Beamtenbesoldung nicht auf der glei-
chen Grundlage wie die der Abgeord-
neten? Will man Gleiches nicht gleich 
behandeln?  Fürsorge ist anders!
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ÄNDERUNg DER LANDEShAUShALTSORDNUNg

probleme mit der Weiterbeschäftigung 
mit befristeten Arbeitsverträgen

§ 49 Ziffer 4.1 Landeshaushalts-
ordnung lässt zu, dass in der Zeit, in 
der die Mittel besetzter Planstellen 
und anderer Stellen eines Haushalts-
kapitels für laufende monatliche Be-
soldungsbezüge oder Entgeltzahlun-
gen (einschl. laufende monatliche 
Sozialbezüge) an Stelleninhaber 
nicht benötigt werden, auf diesen 
Stellen innerhalb des Haushaltskapi-
tels aus dringenden dienstlichen 
Gründen und unter Beachtung der 
(haushalts-) gesetzlichen Regelun-
gen sowie der Teilzeitregelungen in 
Nummer 1.4 geeignete Ersatzkräfte 
zusätzlich geführt werden.

Lösungsansatz wäre aus unserer 
Sicht eine Änderung oder Ergänzung 
der Landeshaushaltsordnung im Ta-
rifbereich bei zusätzlich befristet Be-
schäftigten:

– z. B. wenn mehrere Stellenantei-
le befristet frei, diese gebündelt in 
einer Organisationseinheit (OE). be-
fristet bewirtschaftet werden dürf-
ten, deren Sollstärke im Minus ist im 
Vergleich zu den anderen OE’en in-
nerhalb des Präsidiums 

und 
– Stellenanteile z. B. von 20% = ein 

Tag zu bewirtschaften bei einer an-
deren OE, aber am gleichen Dienstort 
– Schreibkräfte können von ihrem 
Arbeitsplatz Arbeiten übernehmen. 

Deshalb haben wir den Finanzmi-
nister angeschrieben und unsere 
Vorschläge unterbreitet.

Die Antwort des Finanzministers 
ist mehr als ernüchternd.

„Es wird festgestellt, dass es das 
Staatshaushaltsgesetz durchaus er-
laubt, Stellen mit mehreren Personen 
zu besetzen. So sieht § 3 des StHG, 
welcher seit vielen Jahren unverän-
dert ist, vor, dass eine Stelle mit zwei 
Arbeitnehmern/-innen zu je 50% 
oder mit drei Arbeitnehmer/-innen 
zu je 30% besetzt werden kann. Hier 
verfallen schon 10% die bei zehn 
Stellen zu einem Einsparpotenzial 
von einer Stelle führt.

Bei unterhälftiger Teilzeit darf die 
Gesamtarbeitszeit dieser drei (Teil-
zeit-)Beschäftigten die regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit eines tarif-
lichen (Vollzeit-)Beschäftigten nicht 
übersteigen. Zwei Stellen dürfen 
auch mit drei Arbeitnehmern/-innen 

besetzt werden und drei Stellen auch 
mit vier Arbeitnehmern/-innen, wo-
bei auch hier die regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit einer (Voll-
zeit-)Beschäftigten nicht überschritten 
werden darf.

Der Finanzminister stellt fest, dass 
ein Zusammenfassen von Stellen-
bruchteilen innerhalb dieser gesetz-
lichen Maßgaben zulässig ist und 
genügend Raum für individuelle Lö-
sungen bietet. Er kann sich auch 
nicht vorstellen, dass man sich in den 
Polizeidienststellen in der Vergan-
genheit über diesen vom Haushalts-
gesetzgeber gesetzten und damit 
verpflichtenden Rechtsrahmen hin-
aus Regelungen getroffen hat.

Unseren Vorschlag aus Nr. 4.1 zu 
§ 49 LHO, Ersatzkräfte befristet ein-
zustellen, ist von den Vorgaben zur 
Stellenbesetzung nach § 3 StHG zu 
trennen, denn bei der Einstellung 
von Ersatzkräften auf freien Stellen 
gelten dieselben Maßgaben zur Stel-
lenbesetzung.

Eine Änderung der gesetzlichen 
Vorgaben ist aus Sicht des Finanzmi-
nisters nicht erforderlich, denn haus-
haltsrechtlich bestehen bereits heute 
weitergehende Flexibilisierungs-
möglichkeiten. Laut Finanzminister 
bietet die Personalausgabenbudge-
tierung bereits jetzt schon Möglich-
keiten, von den Bestimmungen zur 
Stellenbesetzung abzuweichen und 
die Bewirtschaftung innerhalb des 
Mittelrahmens flexibler zu gestalten. 
Dies hat zurzeit aber noch keine Gül-
tigkeit für die Polizei, weshalb der 
Finanzminister sich vorstellen kann, 
die Polizei in absehbarer Zeit in die 
Budgetierung aufzunehmen.“

Dies hilft den nun anstehenden 
Problemen nicht wirklich und in ei-
ner Personalbudgetierung steckt der 
Teufel im Detail und wird von uns 
nach jetzigem Sachstand abgelehnt. 

Wir sind immer noch der Auffas-
sung, eine Ergänzung der Landes-
haushaltsordnung für befristet zu-
sätzlich Beschäftigte wäre der 
richtige Lösungsansatz.

RSeid

GdP drängt auf eine Änderung 
oder Ergänzung der Landeshaus-
haltsordnung. 

Seit Jahren besteht im Polizeibe-
reich ein Einstellungsstopp, kurzzei-
tig eine unbefristete Stellenbeset-
zungssperre und aktuell noch eine 
zwölfmonatige Stellenbesetzungs-
sperre.

Im Rahmen der Polizeireform 
konnte durch die Umsetzung der Be-
schäftigten die Stellenbewirtschaf-
tung nach der Landeshaushaltsord-
nung nicht mehr eingehalten und 
umgesetzt werden. Das heißt, dass 
die Vertretung in der gleichen 
Dienststelle bzw. Organisationsein-
heit nicht mehr gegeben war und die 
Stundenanteile nicht mehr vergeben 
werden konnten. Die bisher zusätz-
lich befristet Beschäftigten konnten 
nicht mehr weiter beschäftigt wer-
den, haben finanzielle Einbußen hin-
nehmen müssen und der Finanzmi-
nister hat gespart. 

Die Flexibilität, die die Arbeitge-
ber immer einfordern, und die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf 
werden durch die strikte Einhaltung 
der Landeshaushaltsordnung kon-
terkariert.

Das Chancengleichheitsgesetz, 
§ 11 Abs. 1, 2 und 3 TV-L, § 30 Abs. 1 
TV-L, die §§ 1, 7, 8, 9, 13, 14 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes sowie 
§ 21 Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz sehen keine Einschrän-
kungen, z. B. prozentuale Anteile, 
vor und werden ausgehebelt bzw. 
unterwandert. 

Die Regelungen der Landeshaus-
haltsordnung betreffen überwiegend 
Frauen, die Kindererziehung und 
Pflegefälle in der Familie überneh-
men.

Wenn bei Reduzierung der Voll-
zeitbeschäftigung auf Teilzeit die 
restlichen Stundenkontingente nicht 
auf mehrere vorhandene Personen 
verteilt werden dürfen, wird die Ar-
beitsverdichtung weiterhin zuneh-
men, prozentuale Stundenanteile 
verfallen und die Krankheitsrate 
steigt. Dies ist aus Sicht der GdP 
nicht hinnehmbar.
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BEURTEiLUNgEN

Leider sind die gestellten Fragen gar 
nicht so einfach zu beantworten, weil es 
unzählige Urteile zu dem Thema Beur-
teilungen gibt und die jüngste Recht-
sprechung die Einflussnahme der Be-
schäftigten bzw. die Einflussnahme 
ihrer Personalvertretung immer mehr in 
den Hintergrund schieben.

Dieser Umstand führt leider dazu, 
dass eine immer weiter zunehmende 
Zahl von Kolleginnen und Kollegen ge-
geneinander bei Beförderungen kla-
gen, weil dort die Beurteilungen eine 
entscheidende Rolle spielen.

Warum beschäftigt dieses Thema die 
Polizeibelegschaft derzeit wieder umso 
mehr? Da gibt es eine Vorlage der Lan-
desverwaltung, welche durchaus dis-
kutiert werden kann, warum die Polizei 
durch die Erstellung eigener Beurtei-
lungsrichtlinien im Kern von diesen 
Vorschriften ausgenommen ist. Zum 
anderen steht die Regelbeurteilung des 
mittleren Dienstes zum 1. 3. 2015 im 
Raum. 

Inzwischen hat sich hierbei schon he-
rumgesprochen, dass wohl die nächste 
„Beförderungstranche“, was früher das 
4. Quartal im vergangenen Jahr gewe-
sen wäre, bis nach dem 1. 3. 2015 ver-
schoben werden soll.

Ein Schelm, wer hierbei böses denkt. 
Spart man dadurch nicht nur Geld, son-
dern macht es sich relativ leicht, dem 
Umstand von anlassbezogenen Beurtei-
lungen aus dem Weg zu gehen, weil, 
durch die Polizeireform bedingt, alle 
Beschäftigten seit dem Jahreswechsel 
1. 1. 2015 mehr als zwölf Monate bei ei-
nem „neuen“ Dienstherrn (die neu ge-
schaffenen Polizeipräsidien) beschäftigt 
sind.

Abgesehen davon müsste jedem in-
zwischen bewusst sein, dass die „alten“ 
Beurteilungen gar nicht vergleichbar 
sind und auch nicht waren, weil sie 
durch verschiedene Dienstherrn ausge-
stellt und somit ein unsachgerechtes 
Beförderungsranking verursacht ha-
ben. Dies wurde alles bewusst in Kauf 
genommen und hat innerhalb der Be-
legschaft zu sehr viel Unfrieden geführt.

Anmerkung aus der ständigen 
Rechtsprechung: 

„Es ist zu beobachten, dass unter-

Sind Beurteilungen wirklich die grund- 
lage der Bestenauslese? Sind Beurtei-
lungen in der polizei noch zeitgemäß?

schiedliche Beurteiler auch verschie-
dene Maßstäbe anlegen. Dies kann in 
der Beförderungsentscheidung nicht 
ausgeglichen werden.“

Nun wurde schon mehrfach ange-
kündigt, dass man sich über neue Beur-
teilungsrichtlinien oder „Quoten-Richt-
linien“ Gedanken machen würde. Nur 
ein Ergebnis liegt bisher nicht vor. Nun 
hat die Landesverwaltung eine Vorlage 
erstellt und zur Anhörung in die Spit-
zenorganisationen gegeben.

Nach durcharbeiten dieser Vorschlä-
ge für die gesamte Landesverwaltung 
hat sich mir immer mehr die Frage auf-
gedrängt, warum die Polizei diese Ele-
mente in ihren Richtlinien nicht hat 
oder gar nicht haben möchte. Wären 
dann die Beurteilungen von Verwal-
tungsbeamten mit denen von Polizeibe-
amten vergleichbar?

Um diese Diskussion anzuregen, 
habe ich mich zu diesem Artikel über 
die neue Beurteilungsverordnung der 
Landesverwaltung entschieden, damit 
ein paar Fragen zur Übernahme in die 
Beurteilungsrichtlinien in der Polizei 
aufgeworfen werden können. Auf 
Rückmeldungen bin ich sehr gespannt.

• Warum gibt es bei der Landesver-
waltung in der Leistungsbeurteilung 
ein bis 15 Punkte, um differenzierter zu 
unterscheiden?

• Warum gibt es bei der Landesver-
waltung bei der Leistungsbeurteilung 
Punkte und bei der Befähigungsbeur-
teilung Buchstaben von A bis D.

Evtl. Antwort: Die Rechtsprechung 
sagt, dass die Beurteilung keine mathe-

matische Berechnung sein darf. Sie ist 
eine Bewertung  und keine Berech-
nung. Bei der Polizei gibt es nur noch 
Excel-Listen, die alles bis aufs Hun-
dertstel berechnen!

• Warum sind in den Beurteilungs-
kommissionen keine Vertreter der Per-
sonalvertretungen, Schwerbehinder-
tenvertretung und Beauftragte für 
Chancengleichheit eingebunden, wenn 
doch mehr Transparenz geschaffen 
werden soll? Bei der Landesverwaltung 
wird derzeit geprüft, ob die Interessen-
vertretungen in diese Beurteilungs-
kommission mit aufgenommen werden 
soll.

• Vor der Erstellung der Beurteilung 
ist bei der Landesverwaltung vorgese-
hen, ein Beurteilungsgespräch zu füh-
ren.

• Die Aufgabenbeschreibungen sol-
len sich nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan, der Dienstpostenbewertung 
und der Aufgabenbesprechung aus 
dem neuen Vorgespräch mit dem Vor-
beurteiler, erstellt werden. Hierbei ist 
vorgesehen, dass das Ergebnis des Vor-
beurteilers bekanntgegeben und in die 
Personalakten genommen werden soll.

 Anmerkung: Das wäre meiner Mei-
nung nach für die Polizei auch sinnvoll.

• Besondere Fähigkeiten bitten bei 
der Landesverwaltung Möglichkeiten 
zur Berücksichtigung von z. B. interkul-
turelle oder soziale Kompetenz.

Zu diesen Fragen bekomme ich oft 
die Frage nach einer möglichen Kon-
kurrentenklage bei einer gefühlten 
nicht gerechten Einordnung bei den 
Beförderungslisten.

Diese Frage kann nicht generell be-
antwortet werden. Hier muss wirklich 
jeder Einzelfall geprüft werden. Seinen 
Vorgesetzten anzusprechen und seine 
Positionen vorzutragen, kann jeder Be-
schäftigte unabhängig von einer Klage. 
Dies wäre auch sinnvoll, bevor man sich 
zu dem letzten Schritt entscheidet, der 
nicht nur auf einen selbst, sondern auch 
auf viele andere Auswirkungen haben 
wird.

Leider scheint eine große Anzahl von 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
die Situation immer nur aus dem per-
sönlichen Blick und nicht im Ganzen zu 
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betrachten. Wir wollen zwar immer ein 
Team sein, wenn es dennoch darum 
geht, evtl. bei einer Beförderungsstelle 
sich selbst zugunsten eines älteren Kol-
legen zurückzunehmen, der trotz seiner 
bisher gut geleisteten Arbeit sein End-
gehalt nicht mehr ruhegehaltsfähig er-
halten kann, kommen viele an ihre 
Grenzen und wie umgangssprachlich 
gesagt wird, die-/derjenige nicht „über 
seinen Schatten springen kann“. War-
um das so geworden ist, liegt an den po-
litischen Entscheidungen, nicht konse-
quent die Stellen zu schaffen, in denen 
die Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten wenigstens in A 10 oder A 9+Z 
in den verdienten Ruhestand gehen 
können.

Hier wäre ich bei einer weiteren 
Diskussionsgrundlage. 

Wäre es sinnvoll eine Art Laufbahn-
verlaufsmodell einzuführen, bei der es 
gewisse Regelmäßigkeiten gibt, bei der 
man nicht nur von den Beurteilungen 
abhängig ist. Denn solange die Beurtei-
lungen alleine entscheiden, ob eine 
Karriere bis ans Ende der Laufbahn-
gruppe geht oder nicht, kann ich das 
durch eigenes Zutun nicht wirklich be-
einflussen, wenn es nur eine begrenzte 
Quoten- und Stellenzahl dazu bereit- 
gestellt wird.

Um dem Art. 33 GG gerecht zu werden, 
könnten dann die Richtwerte/Quoten die 
Verkürzungen oder Verlängerungen des 
Verbleibes in dem Laufbahnverlaufsab-
schnittes zu beeinflussen.

Mir wird immer gesagt, dass sei 
rechtlich nicht möglich, eine überzeu-
gende Begründung konnte mir bisher 
keiner liefern. Wir könnten es ja dann 
wie im Kultusbereich machen: Nach 
der Ausbildung sind alle in A 11 oder 
A 12 und wer Führungsaufgaben über-
nimmt A 13 und höher.

Überschrift Stuttgarter Nachrichten 
vom 19. 12. 2014: Hauptschullehrer sol-
len mehr verdienen. Ab 2016 gilt im 
Südwesten: Gleiche Ausbildung, glei-
che Bezahlung.

Welche Möglichkeiten haben die 
Personalvertretungen?

 Leider nur sehr geringe, solange die 
Personalvertretung nicht in der Beurtei-
lungskonferenz vertreten ist. 

Nach § 71, Abs. 3, Nummer 4 LPVG 
hat der Personalrat nur eine einge-
schränkte Mitbestimmung, was bedeu-
tet, dass die Dienststelle selbst nach ei-
nem Einigungsstellenverfahren nur 
eine Empfehlung bekommt und somit 
selbst letztentscheidende Distanz 
bleibt. Ebenso verhält es sich mit Beför-
derungen. 

Somit ist es umso wichtiger, im Vor-
feld von Entscheidungen  entsprechend 
Gespräche mit den Verantwortlichen zu 
führen. Letztendlich ist es so, dass die 
Beurteilungen nicht von den Personal-
räten oder Gerichten, sondern von den 
Dienstvorgesetzten gefertigt werden 
und dort der erste Ansatzpunkt gege-
ben ist, sich um seine derzeitige Aus-
gangslage und Möglichkeiten, diese zu 
verändern, dort abzufragen.

Für die Akzeptanz wäre es förderlich, 
wenn die Mitarbeiter über die Kriterien 
für die Beurteilung umfassend infor-
miert werden. Hier besteht  leider allzu 
oft noch Nachholbedarf, deshalb er-
scheint eine ausdrückliche Regelung 
erforderlich.

Immer wieder gibt es Diskussionen 
zur Beurteilung nach erfolgter Beförde-
rung. Anlehnend an verschiedenen 
Ausarbeitungen möchte ich Folgendes 
zu dem Thema wiedergeben.

Oft wird die Auffassung vertreten, 
dass nach einer Beförderung wegen 
der neuen Vergleichsgruppe automa-
tisch eine Absenkung der bisherigen 
Gesamtnote führen würde. 

Der oder die Beurteilte müsse sich in 
dem neuen Amt erst bewähren. 

Die Absenkung von Beurteilungen 
nach Beförderungen ist schon wegen 
des gelebten Automatismus rechtswid-
rig, weil das gegen individuelle Leis-
tungsbeurteilungen aus Art. 33 Abs. 2 
GG verstößt. Die Absenkung hat grund-
sätzlich zur Folge, dass im Rahmen der 
nächsten Beförderungsrunde der gera-
de Beförderte nicht mehr zur Auswahl 
steht und damit aus dem Kreis der Be-
förderungswürdigen ausscheidet. Die 
schlechtere Beurteilung kommt mögli-
cherweise nicht mangels Leistungsstär-
ke, sondern nur wegen des bloßen Um-
standes, dass er/sie gerade befördert 
wurde, aus dem Kreis der Betroffenen 
ausscheidet, zustande. Laut herrschen-
der Rechtsmeinung steht das mit dem 
Leistungsprinzip aus Art. 33 Abs. 3 GG 
nicht im Einklang und ist daher rechts-
widrig. 

Somit ist im Ergebnis die Absenkung 
der Gesamtnote nach erfolgter Beförde-
rung in ein höheres Amt rechtswidrig. 
In diesen Fällen muss zwischen dem 
Zeitraum noch vor der Beförderung und 
jenem nach der Beförderung unter-
schieden und differenziert werden, es 
müssen verschiedene Maßstäbe – ge-
splittet – angelegt werden. Es darf nicht 
einheitlich nach dem Maßstab des hö-
heren Amtes (nach der Beförderung) 
beurteilt werden (ebenso Urt. d. Kam-
mer v. 20. 3. 2002 – 1 A 164/00 –). 

 Nach Auffassung des BVerwG ist die 
Leistung stets am Maßstab des innege-
habten Statusamtes zu messen. Somit 
ergeben sich bei einer in den Beurtei-
lungszeitraum fallenden Beförderung 
zwei unterschiedliche Maßstäbe, wel-
che logischerweise zu einer Zweitei-
lung des Beurteilungszeitraumes in die 
Zeit vor und in die Zeit nach der Beför-
derung führt (sog. Beurteilungssplit-
ting). 

Lösungen zu Beförderungssituatio-
nen und damit verbundene Personal-
entwicklungen können von einer Be-
legschaft nur akzeptiert werden, wenn 
sie sehr transparent gestaltet und der 
zuständige Personalrat weitmöglichst 
eingebunden wird und gemeinsam im 
Interesse der gesamten Belegschaft 
tragfähige Entscheidungen getroffen 
werden.

Das funktioniert nur in solchen Berei-
chen, wo eine sehr gute Zusammenar-
beit und Transparenz vorhanden ist und 
somit die negativ betroffenen Kollegin-
nen und Kollegen die Entscheidungs-
findungen verstehen bzw. nachvollzie-
hen können. Dadurch würde vermutlich 
die eine oder andere Klage hinfällig 
werden und wäre für die gesamte Ent-
wicklung in der Polizei vermutlich för-
derlicher. 

Die bisherige Rechtsprechung aus 
den erstrittenen Urteilen hat bisher 
nicht für eine bessere Einbindung der 
Personalräte gesorgt, sondern immer 
mehr zu einem „Abarbeitungsszena-
rio“ ohne Beteiligungsmöglichkeiten 
geführt.

Bei einer Veranstaltung zu dem The-
ma Beurteilungen hat mal ein Redner 
gesagt: „Beurteilungen sind nur dazu 
da, dass die Chefs die Lieblinge um sich 
sammeln.“

 „Fordern wir neue Beurteilungs-
richtlinien mit mehr Transparenz und 
Beteiligung ein“.  Oder sollen wir Beur-
teilungen, wie schon vor langen Jahren 
bei einem GdP-Bundeskongress be-
schlossen, abschaffen? H.-J. K.

zUR pERSON
Hans-Jürgen Kirstein ist stellv. GdP 

Landesvorsitzender und stellv. Vors. 
des GdP Bundesfachausschusses Be-
amten und Besoldungsrecht, Ehren-
amtlicher Richter am Fachsenat für 
LPVG und Beamtenbeisitzer des Diszi-
plinarsenats beim VGH, Mitglied im 
örtlichen Personalrat des PP Konstanz 
und im Hauptpersonalrat Polizei im In-
nenministerium Baden-Württemberg.



LANDESJOURNAL Baden-Württemberg

6  2 – 2015 Deutsche Polizei

BEURTEiLUNgEN

– Leistung, Eignung und Befähi-
gung?

– Verwaltungsrechtssichere Ent-
scheidungen?

– Eine Hülle, die Ohnmacht und 
Kalkül verbirgt?

Jeder von euch hat schon mal vom 
grundgesetzlichen Leistungsgrund-
satz, aus Art. 33 Abs. II GG, bei der 
Auswahl von Personalentscheidun-
gen im öffentlichen Dienst gehört. 
Alle von uns waren schon diesem  
Grundsatz unterworfen. Sei es bei der 
Einstellung oder bei einer Beförde-
rung.

So soll es dann wohl auch sein, dass 
Beurteilungen bei der Polizei in Ba-
den-Württemberg sich an dem tat-
sächlichen Leistungs- und Befähi-
gungsbild des Betroffenen, Beam- 
tinnen und Beamte gleichermaßen, 
orientieren. Wir haben deshalb eine 
ausgefeilte Verwaltungsvorschrift, 
das die verfassungsmäßigen Aus-
wahlkriterien bis ins Detail regelt. Ja, 
es wird sogar die statistische Erkennt-
nis der Normalverteilung (Gaußsche 
Normalverteilung) festgeschrieben.

Diese Details sollen sicherstellen, 
dass die Leistungen und die Befähi-
gungen, der zu beurteilenden Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten, zu-
mindest vergleichbar werden.

Gutes Beurteilungssystem, das hin-
reichend differenziert und damit dem 
grundgesetzlichen Leistungsgedan-
ken Rechnung trägt, könnte man nun 
als Fazit festhalten.

Nur ich glaube nicht daran!
In diesem Kommentar  soll im Kon-

text zu „political correctness“ ange-
mahnt werden, dass die Handhabung 
der Beurteilung der baden-württem-
bergischen Polizistinnen und Polizis-
ten,  zumindest in Teilen, nicht den 
rechtlichen Anforderungen ent-
spricht.

Und schon an dieser Stelle möchte 
ich festhalten, dass meine Kritik nicht 
den Beurteilern gilt. Die Beurteiler 
haben aus meiner Sicht eine sehr un-
angenehme Aufgabe, die hinsichtlich 
des Grundgedankens einer Beurtei-
lung gar nicht erfüllt werden kann.

Tatsache bei der Polizei in Baden-
Württemberg ist, dass die Beurteilung 

Ein Akt wertender Erkenntnis
Ein Kommentar von Franz Bitto 

im Regelfall weder bei der Besetzung 
von Dienstposten, noch bei der Frage 
der Fortbildung herangezogen wird. 

Ergo wird die Beurteilung nur 
noch für Beförderungsauswahlent-
scheidungen herangezogen. 

So weit, so gut, soll man meinen. 
Allerdings nur, wenn die Beurtei-

lung vor der Beförderungsrangfolge 
steht und nicht umgekehrt.

Denn ansonsten würde dies bedeu-
ten, dass die Beförderungsrangfolge 
zunächst erstellt wurde und dass die 
notwendigen Beurteilungen erst im 
Nachgang passend erstellt werden.  – 
Passend in Form von verwaltungsge-
richtssicher!

Eine These, die ich sicher nicht al-
leine vertrete. Ich glaube sogar, dass 
eine Mehrheit meiner Kolleginnen 
und Kollegen diese These als Gewiss-
heit empfinden.

Warum?
Nur so lässt sich erklären, dass es 

Leistungs- und Befähigungssprünge 
von einer Note  nicht selten gibt. Dass 
nach der erfolgten Beförderung zu-
meist ein Abfall bei der Leistung und  
der Befähigung attestiert wird, ver-
mag dann auch nicht zu verwundern. 
Denn die exorbitant gute Beurteilung 
war vermutlich nur der Beförderungs-
rangfolge geschuldet. Und es ist auch 
nicht so, dass in diesen Fällen höhere 

Anforderungen im Beförderungsamt 
vorhanden wären und diese sich ne-
gativ auf die folgende Beurteilung 
ausgewirkt hätte. Denn durch die Be-
förderung ändert sich üblicherweise 
nur das statusrechtliche Amt und 
nicht das funktionelle. D. h., die oder 
der Beförderte macht nach der Beför-
derung das Gleiche wie vor der Beför-
derung.

Ich weiß auch um die Konkurrenz-
situation zwischen Kollegen des so-
genannten „W8-Qualifikationsauf-
stiegs“ und Absolventen der Hoch- 
schule der Polizei. Ich weiß um die 
Problematik  der  älteren, der jünge-
ren, der behinderten, der einge-
schränkt dienstfähigen Kolleginnen 
und Kollegen, die in Beförderungs-
konkurrenz mit allen anderen stehen  
und ich weiß auch, dass diese Auf-
zählung nicht abschließend ist.

Es gäbe hierzu noch viel auszufüh-
ren, aber zu diesem Thema hat jeder 
seine eigene Meinung und kann  mei-
nen Vortrag inhaltlich ergänzen oder 
aber verurteilen.

Solange Beurteilungen nur der Be-
förderungsauswahl dienen, wird je-
des Beurteilungssystem korrumpiert 
und wird scheitern, so eine weitere 
These von mir. 

Nun, jetzt aktuell haben wir ja ei-
nen Umbruch im Beförderungsaus-
wahlverfahren in Baden-Württem-
berg. Auslöser ist ein Urteil des VGH 
Mannheim, vorangegangen Urteil 
des VG Stuttgart, das die Beförde-
rungsauswahl im konkreten Fall kriti-
siert.

Gerichtsentscheidungen beziehen 
sich auf einen Einzelfall, zeigen je-
doch auch die grundsätzlichen Män-
gel in diesen standardisierten Beför-
derungsauswahlentscheidungen und 
Beurteilungsverfahren auf. 

Die Kritik des VGH beschränkt sich 
in der Urteilsbegründung nicht nur 
auf die „fehlende Bewerbung“ auf 
ein Beförderungsamt, sondern es wird 
auch die Vergleichbarkeit von An-
lassbeurteilungen und Regelbeurtei-
lungen infrage gestellt und auch 
darauf abgehoben, dass beide Beur-
teilungsvarianten den Anforderun-
gen eines fairen Auswahlverfahrens 
nicht genügen.
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Den interessierten Lesern des Kom-
mentars sendet die GdP auf Anforde-
rung gerne das zitierte Urteil des 
VGH auf elektronischem Wege zu.

In diesem Zusammenhang kann 
man auch festhalten, dass der Aus-
schluss von 50-Jährigen bzw. 55-Jähri-
gen bei Regelbeurteilungen sicher 
auch eine Angelegenheit im Sinne des 
AGG (Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz), respektive der Antidis-
kriminierungsrichtlinie (2000/78/EG) 
und deshalb auch des LPVG (Landes-
personalvertretungsgesetz)  ist!

Das Urteil des VGH ist von beson-
derer Bedeutung und hat die eine 
oder andere Meinung sicher erschüt-
tert. Meinung dahingehend, dass ver-
mutet wurde, dass jetzt alles verwal-
tungsrechtssicher verpackt ist. 

Vielleicht lag auch hier die Gefahr 
in der Routine, so im Ergebnis eine 
weitere These von mir.

Diese Problemdarstellungen, die 
beileibe keinen Einzelfall darstellen, 
sondern möglicherweise eine Viel-
zahl der Leser meines Kommentars 
betroffen haben, sind auch nicht nur 
den Betroffenen selbst bekannt. 

Vielmehr sind Beurteilungsergeb-
nisse alle zwei Jahre Thema inner-
halb der Polizei. 

Es entstehen Ungerechtigkeiten, 
es werden Hoffnungen zerstört und 
die  Kolleginnen und Kollegen wer-
den demotiviert. 

Der Einzelne kann nur schwer ge-
gen Beurteilungen angehen, selten ist 
die Sachlage für ein Gericht so er-
kennbar, wie es im beschriebenen 
Fall für den Verwaltungsgerichtshof, 
zumindest in Teilen,  der Fall war.

Neben diesem individuellen Ar-
beitnehmerschutzrecht gibt es auch 
das kollektive Arbeitnehmerschutz-
recht, das bei den Personalvertretun-
gen in der Hauptsache Aufgabenge-
genstand ist.

Man muss diese Aufgaben aller-
dings auch wahrnehmen und zwar 
auf jeder Ebene der Personalvertre-
tungen bis hin zum HPR der Polizei 
beim Innenministerium.

Der Vorsitzende eines solchen Gre-
miums und die Mehrheitsfraktion, 
denn diese bestimmen, was an Perso-
nalratsarbeit gemacht oder nicht ge-
macht wird tatsächlich, sind in der 
Pflicht. 

Sie müssen den persönlichen Mut 
und die fachliche Kompetenz aufbrin-
gen, um hartnäckig für z. B. Rechte 
der Beschäftigten einzutreten, die 
zum Teil Verfassungsrang haben.

 Beförderungsentscheidungen ge-
hören zu den Mitbestimmungstatbe-
ständen der Personalvertretungen.

Deshalb sind die Beförderungsent-
wicklungen, die exorbitanten Leis-
tungssprünge, die Anzahl der „5er“- 
Beurteilungen, die jahrgangsähnli-
chen Beurteilungen von jungen 
Kollegen/-innen und anderes mehr 
beim Personalrat bekannt. 

Ich weiß das, denn ich bin selbst 
Mitglied im Personalrat. Ich gehöre 
allerdings nicht der, wie bereits aus-
geführt, bestimmenden Mehrheits-
fraktion an.

Wenn ein Personalratsgremium, 
das ganz offensichtlich und augen-
scheinlich auch bewusste Beurtei-
lungsfehler nicht wahrnimmt oder 
wahrnehmen will, wenn dieses Gre-
mien untätig beobachtet und nicht 
personalvertretungsrechtlich ein-
schreitet und die Einhaltung von 
Recht einfordert, dann ist das Perso-
nalratsarbeit für eine Wurst!

Es kommen im Dienstrecht einige 
Veränderungen auf uns zu und wir 
brauchen kompetente und durchset-
zungsfähige Menschen in den Perso-
nalratsgremien.

zur Beförderung zum/zur:
Erster Polizeihauptkommissar
PTLS: Jürgen Bartalis.
Tübingen: Michael Schneck.
Polizeihauptkommissar A 11
Esslingen: Leo Presthofer.
Rastatt/Baden-Baden: Sven Bramser.
Reutlingen: Rainer Krehl.
Polizeioberkommissar
PTLS: Michael Born.
Stuttgart PP: Torsten Zanker, 
Jörg Kaaden. 
Tübingen: Daniel Ibele.
Kriminaloberkommissar
Stuttgart PP: Rolf Baumer.
Polizeihauptmeisterin +Z
Stuttgart PP: Martina Hartmaier.
Polizeihauptmeister/-in 
Esslingen: Sylvia Kircher.
PTLS: Robert Männer.
Reutlingen: Dirk Hansert, 
Carina Nadine Bez. 
Stuttgart PP: Johannes Schilling, 
Daniel Schmid, Verena Keppler.
Polizeiobermeister/-in
Esslingen: Matthias Schneider, 
Katrin Zappe, Nicole Bitsch, 
Peter Klumpp, Daniel Kurzendörfer, 
Sebastian Matheis. 
Reutlingen: Patrick Ott.
Stuttgart PP: Anna Frik, Paul Horn, 
Jennifer Wolf, Julia Zimmermann.
 
Es traten in den Ruhestand:
Göppingen-Bepo: Michael Kloos. 
Esslingen: Egon Hartmann.
Freiburg: Harald Baldinger.
Heilbronn: Bruno Rückert.
Karlsruhe PP: Thomas Glaser.
Ortenaukreis: Klaus Girstl.
Pforzheim: Udo Hampel. 
Reutlingen: Gerd Handel, 
Dieter Schwörer.
Stuttgart PP: Dietmar Stark,
#Heinz Hepper.
Zollernalbkreis: Herbert Wild.

Die GdP wünscht den Kollegen im 
Ruhestand alles Gute!

Zusammengestellt von A. Burckhardt
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Die gdp gratuliert 
herzlich

Das Foto zeigt die gdp-geschäftsstelle in 
Eberdingen-hochdorf nach einer Farb- 
schmiererei über die Weihnachtsfeiertage. 
polizisten dürfen in unserem Land be-
schimpft, beleidigt und verletzt werden. 
Das Land gewährt ihnen noch nicht einmal 
Rechtsschutz. Anstatt klare kante zu zeigen, 
ist unserer Landesregierung nichts wichtiger 
als die kennzeichnungspflicht. kostet nichts, 
völlig unnötig, aber schafft zufriedene 
gesichter im Regierungslager!  Foto: kno

kURzmELDUNg
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